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Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

29.11.2023 BV Elberfeld Entgegennahme o. B. 
 

Pflanzung von Bäumen - Antrag der CDU Fraktion vom 09.08.2023 VO/0795/23 

 
Grund der Vorlage 
 
Antrag der CDU-Fraktion vom 09.08.2023 (VO/0795/23) 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die CDU Fraktion bittet die Verwaltung zu prüfen, ob Bäume an diesen Stellen gepflanzt 
werden können. 
 
 
Einverständnisse 
 
Entfällt 
 
 
Unterschrift 
 
Meyer 
 
 
Begründung 
 
In der Sitzung vom 16.08.2023 wurde die Verwaltung um Prüfung der Umsetzbarkeit von 
Baumbepflanzung an ausgewählten Stellen gebeten. 
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1.) Albert-Einstein-Straße 

 

 
In der Bauminsel steht bereits eine Eberesche/Vogelbeere. 
 
Die Fläche bietet nicht genug Kapazität für einen weiteren Straßenbaum und der vorhandene 
Baum sollte aus fachlicher Sicht erhalten werden. 
 
Durch den starken Schattendruck der angrenzenden Flächen (Altbaumbestand) – Kronen-
überhang beginnend bei etwa sieben Meter Höhe, sind die allgemeinen Standortbedingun-
gen nicht optimal. 
 
 
2.) Johannisberg 

 

 
Eine Neupflanzung mit einem kleinkronigen Baum mit kompakter bzw. säulenartiger Wuchs-
form ist ratsam, auf Grund des geringen Abstandes zur Gebäudefassade. 
 
Vor Wiederbesetzung der Baumscheibe muss der Wurzelstubben gerodet werden, die 
Baumscheibe erweitert und der Boden (Substrat) getauscht werden.  
 
Die vorhandene Bodenbeleuchtung wird in diesem Zuge bestmöglich erhalten und sonstige 
Absprachen mit Anliegern und der WSW sind zu berücksichtigen. 
 
3.) Südstraße 

 

 
Standort ist für eine Neubepflanzung geeignet. 
Vorhandene Wurzelstubben und Wildaufwüchse müssen vor Pflanzung entfernt werden. 
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4.) Max Horkheimer Straße 

 

 
Beide Flächen sind nicht im städtischen Besitz (Bestandteil des Universitätsgeländes). 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafol-
genanpassung? 

☐ neutral /nein 

X  ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: 

Förderung der Stadtbegrünung 
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